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Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG- 
InfoV), sind wir als Versicherer verpflichtet, Ihnen die folgenden Informationen zu über-
mitteln:

Informationen zum Versicherungsunternehmen
1.  Ihr Versicherer:
  ADAC Versicherung AG
 81362 München
 Vorstand: Claudia Tuchscherer (Vorsitzende), Stefan Daehne, 
 Sascha Herwig, Sascha Petzold
 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Claudius Leibfritz
 Rechtsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in München
 Eingetragen beim Amtsgericht München HRB 45842

 2.  Ladungsfähige Anschrift des Versicherers:
  ADAC Versicherung AG
  Hansastraße 19 

80686 München
 Vorstand: Claudia Tuchscherer (Vorsitzende), Stefan Daehne, 
 Sascha Herwig, Sascha Petzold

3.  Die ADAC Versicherung AG bietet als ihr Hauptgeschäft Schutzbrief leistungen sowie 
Reisekranken-, Reiserücktritts-, Privathaftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversiche-
rungen an.

Informationen zur angebotenen Leistung
4.  Die Incoming-Haftpflichtversicherung bietet Schutz, wenn die versicherte Person ei-

nem Dritten, einen Personen- (Tod, Verletzung/Gesundheitsschädigung) oder Sach-
schaden zufügt und daraus Schadenersatzansprüche entstehen oder wenn unberech-
tigte  Ansprüche dieser Art abzuwehren sind. 

  Versicherungsschutz besteht im versicherten Geltungsbereich. Der versicherte Gel-
tungsbereich umfasst den gesamten Schengen-Raum. Kein Versicherungsschutz be-
steht in dem Land, in dem der Gast seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Hat der Gast seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in einem Land des Schengen-Raums, so besteht erst ab Einreise in ein anders Land des 
Schengen-Raums Versicherungsschutz. Muss der Gast während eines vorübergehen-
den Aufenthalts im versicherten Geltungsbereich melderechtliche Vorschriften erfül-
len, begründet er damit keinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt. 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten, Höchstgrenzen der Leistungen sowie die Ta-
rifbestimmungen regeln sich nach dem Antrag, dem Versicherungsschein, den Ver-
tragsbestimmungen einschließlich Versicherungsbedingungen der Incoming-Haft-
pflichtversicherung sowie den gesetzlichen Regelungen. Die Leistungen sind fällig und 
 werden erbracht, wenn die Feststellungen zum Versicherungsfall und Umfang der 
Leistungen beendet sind und alle erforderlichen Nachweise vorliegen. Die Gesamtleis-
tung für alle Schadenereignisse während des jeweils abgeschlossenen Versicherungs-
zeitraumes ist auf die einmalige maximale Deckungssumme von 1.000.000,– Euro 
begrenzt. 

5.  Der Gesamtbeitrag richtet sich nach der Dauer des Versicherungsschutzes. Ihren Bei-
trag entnehmen Sie bitte dem Angebot/Antrag. Sie finden den Beitrag ebenfalls auf 
Ihrem Versicherungsschein. Ändern sich die für die Beitragsberechnung maßgeblichen 
Berechnungsmerkmale, kann sich der Beitrag ändern.

6.  Bei den Beiträgen handelt es sich um Beiträge für den versicherten Zeitraum. Der 
 Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn der erste Beitrag 
 rechtzeitig gezahlt wird.

Informationen zum Versicherungsvertrag
7.  Der Versicherungsvertrag ist abgeschlossen, wenn der Versicherer Ihren Antrag durch 

Übersendung des Versicherungsscheins oder durch Aushändigung über eine ADAC 
Vertriebsstelle angenommen hat. Dies gilt auch bei Beantragung der Versicherung per 
Internet oder Telefon. Ist unserem Angebot ein Überweisungsformular beigefügt, 
kommt der Versicherungsvertrag mit Zahlung des Beitrags zustande. Der Versiche-
rungsvertrag beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie den ersten Beitrag recht-
zeitig gezahlt haben. Der Versicherungsvertrag muss spätestens einen Monat nach 
Einreise des  Gastes in den versicherten Geltungsbereich abgeschlossen werden. Wird 
der Versicherungsvertrag vor  Reiseantritt abgeschlossen, beginnt der Versicherungs-
schutz ab Grenzübertritt in den versicherten Geltungsbereich. 

 

8. Widerrufsbelehrung

 Abschnitt 1 
 Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

 Widerrufsrecht
  Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe 

von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
 Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
 ∙ der Versicherungsschein, 
 ∙ die Vertragsbestimmungen, 
  einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 
 ∙ diese Belehrung, 
 ∙ das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
 ∙ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
 jeweils in Textform zugegangen sind.
  Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-

rufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
  ADAC Versicherung AG, Hansastraße 19, 80686 München, oder E-Mail:  

service.vertragsaenderung(at)adac.de

 Widerrufsfolgen
  Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der 

Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in die-
sem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 

   Prämie geteilt durch den Versicherungszeitraum in Tagen, dies multipliziert 
mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand.

  Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

  Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat 
der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzuge-
währen und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

 Besondere Hinweise
  Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 

sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

 Abschnitt 2  
 Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 
  Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die 

Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:

 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
 Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
 1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Ver-

trag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem 
der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

 2.  die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für 
die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei 
juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen 
eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form;

 3.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
 4.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben 

über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
 5.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen 

Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versi-
cherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, 
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den 
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermögli-
chen;

 6.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zah-
lungsweise der Prämien;

 7.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Be-
ginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, 
während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

 8.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, 
Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Per-
son, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wider-
rufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs 
gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form;

 9.  Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
 10.  Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kün-

digungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mittei-
lung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen erfolgt,  bedürfen die Informationen einer her-
vorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
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 11.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der  
Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages 
zugrunde legt;

 12.  das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den 
Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

 13.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt ge-
nannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen 
sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation wäh-
rend der Laufzeit dieses Vertrages zu führen;

 14.  einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zu-
gang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den 
Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

 15.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit  
einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

 Ende der Widerrufsbelehrung

9.  Der Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens 1 Monat bis maximal 12 Monaten.

 10.  Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Ablauf der vereinbarten Laufzeit. Eine 
Kündigung ist nicht notwendig.

11.  Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

12.  Es gilt deutsches Recht. Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie ent-
weder bei dem Gericht geltend machen, das für Ihren Wohnsitz oder für unseren Ge-
schäftssitz örtlich zuständig ist. Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
ausschließlich bei dem Gericht geltend machen, das für Sie örtlich zuständig ist. Für 
den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb 
Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klage erhebung nicht bekannt ist, gilt das Gericht als vereinbart, das für 
unseren Geschäftssitz örtlich zuständig ist.

13.  Der Vertrag und die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages  werden in 
deutscher Sprache geführt. 

Informationen zum Rechtsweg
14.  Sollte es einmal zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und dem Versiche-

rungsvermittler kommen, die nicht mehr gemeinsam geklärt werden können, kön-
nen Sie sich an folgende Schlichtungsstelle wenden:

  Versicherungsombudsmann e. V.
  Postfach 08 06 32
 10006 Berlin

  Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter  
www.versicherungsombudsmann.de

  Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

  Die ADAC Versicherung AG nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungs gesetz teil.

15.  Sollte es einmal zu Meinungsverschiedenheiten kommen, die wir nicht mehr gemein-
sam klären können, haben Sie die Möglichkeit, sich an die staatliche Aufsichtsbehörde 
für Versicherungen zu wenden:

  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
  Graurheindorfer Straße 108
 53117 Bonn

 
ADAC Versicherung AG
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Datenschutzinformation  
ADAC Versicherung AG
Stand: 01.07.2023

Die ADAC Versicherung AG, Hansastraße 19, 80686 München, adac(at)adac.de (nachfol-
gend „wir“ oder „uns“ oder „ADAC Versicherung AG“) ist ein deutsches Versicherungsun-
ternehmen und ein Unternehmen der ADAC SE.
Die ADAC Versicherung AG ist Teil verschiedener Unternehmen, die gemeinsam unter der 
Marke "ADAC" auftreten. Zu den "Gesellschaften unter der Marke "ADAC" " gehören neben 
der ADAC Versicherung AG die ADAC SE mit den weiteren mit ihr verbundenen Unterneh-
men (ADAC Medien und Reise GmbH, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC Finanzdienste 
GmbH) sowie der ADAC e.V. und die ADAC Stiftung mit dem mit ihr verbundenen Unter-
nehmen (ADAC Luftrettung gGmbH).

Im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft verarbeiten wir personenbezogene 
Daten von Versicherten, Antragstellern oder weiteren Personen (nachfolgend „betroffene 
Person“ oder „Betroffener“). Dies macht uns zum „Verantwortlichen“ für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten der Betroffenen. Teilweise verarbeiten wir Ihre personen-
bezogenen Daten dabei gemeinsam mit anderen Unternehmen. In diesen Fällen sind wir 
für die Verarbeitung Ihrer Daten mit dem oder den jeweils anderen Unternehmen gemein-
sam verantwortlich nach Art.  26 der Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO"). Soweit 
wir Ihre personenbezogenen Daten in gemeinsamer Verantwortlichkeit verarbeiten,  
weisen wir Sie in dieser Datenschutzinformation darauf hin und erläutern Ihnen die  
Details der Zusammenarbeit.

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen können Sie bei Fragen zum 
Datenschutz im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsverhältnis kontaktieren unter:

ADAC Versicherung AG
Datenschutzbeauftragter 
Hansastraße 19, 80686 München
E-Mail: dsb-mail(at)adac.de

1. Arten und Quellen personenbezogener Daten, Bereitstellungspflicht 
1.1. Antrag und Abschluss Versicherungsschutz
Soweit Sie bei uns einen Antrag auf Versicherungsschutz stellen oder diesen abschließen, 
erheben wir unmittelbar von Ihnen Ihre Anrede, Vorname, Name, Geburtsdatum und An-
schrift (gemeinsam „Stammdaten“).
Wir erheben unmittelbar von Ihnen auch: Ihre Abrechnungs- und Bezahldaten, (gemein-
sam „Zahlungsdaten“).
Ihre Stamm- und Zahlungsdaten sind dabei für den Abschluss der Versicherungspolice 
erforderlich. Wir ordnen Ihnen eine Kundennummer zu, sofern Sie kein ADAC Mitglied 
sind, wenn Sie eine Versicherungspolice abschließen. Ansonsten ist Ihre ADAC Mitglieds-
nummer auch Ihre Kundennummer. Ihre ADAC Mitgliedsnummer erheben wir ebenfalls 
bei Ihnen.

1.2. Freiwillige Angaben
Sie können uns mit Ihrem Antrag oder während Ihres Versicherungsschutzes auf freiwilli-
ger Basis zusätzlich folgende Daten mitteilen:
–  Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Diese verwenden wir im gemeinsamen Interesse zur 

schnellen und unkomplizierten Vertragsverwaltung und -abwicklung.
–  Tarifvoraussetzungen (z. B. Mitarbeiterstatus, Nachweis Schwerbehinderung, Nachweis 

Ausbildung, Familienverbindungen). Soweit es sich hierbei um besondere personenbe-
zogene Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO handelt, siehe zu den Details unter 2.4.

1.3. Daten Dritter
Soweit Sie uns etwa im Rahmen Ihres Versicherungsverhältnisses personenbezogene  
Daten Dritter (z. B. Angehörige, Geschädigte) mitteilen, verarbeiten wir auch diese Daten. 
Wenn Sie uns personenbezogene Daten anderer Privatpersonen übermitteln, haben Sie 
diese Personen über unsere Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und insbeson-
dere ihre Rechte zu informieren. Sie sind auch dafür verantwortlich, die Einwilligung  
dieser Personen einzuholen (wenn Sie nicht selbst die Einwilligung in deren Namen abge-
ben dürfen), soweit wir eine Einwilligung für eine bestimmte Verarbeitung einholen.

1.4. Leistungsbezogene Daten
Leistungsbezogene Daten sind Informationen, die Sie uns bei der Geltendmachung von 
Leistungen oder Ansprüchen/Schäden im Rahmen Ihres Versicherungsschutzes oder bei 
der Inanspruchnahme weiterer Dienste mitteilen.

1.5. Sensible Daten
Unter bestimmten Umständen können wir besondere Kategorien personenbezogener  
Daten (nachfolgend: „sensible Daten“) über Sie anfordern und/oder erhalten. Besondere 
personenbezogene Daten sind nach Art. 9 DSGVO solche personenbezogenen Daten, aus 
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie 
genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen 
Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung 
einer natürlichen Person. Beispielsweise könnten wir, falls es relevant ist, Zugriff auf  
Informationen über Ihre Gesundheit benötigen, um Ansprüche zu bearbeiten, die Sie  
erheben.

1.6. Weitere Datenquellen
Die ADAC Versicherung AG verarbeitet Adressdaten sowie Informationen zur Zahlungsfä-
higkeit, die aus Quellen externer Dienstleister (insb. Auskunfteien und Inkassodienstlei-
stern) stammen, zur Aktualisierung des Adressbestandes sowie zur Gewährleistung der 
Richtigkeit der Stammdaten zu Vertragsabwicklungszwecken und im Zusammenhang mit 
der Zahlungsabwicklung und dem Inkasso hinsichtlich Ihres Versicherungsverhältnisses.

1.7 Bereitstellungspflicht
Einige der von uns angeforderten personenbezogenen Daten benötigen wir, um vertrag-
liche oder rechtliche Pflichten zu erfüllen. Sofern Sie uns solche personenbezogenen  
Daten nicht zur Verfügung stellen möchten, wird dies unsere Möglichkeiten beeinträchti-
gen, Ihnen gegenüber unsere Leistungen zu erbringen. Wir weisen Sie in einem solchen 
Fall darauf hin. 

2.  Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen,  
Details gemeinsamer Verantwortlichkeit

2.1. Begründung, Durchführung und Beendigung des Versicherungsvertrags
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, verarbeiten wir Ihre Stamm- und  
Zahlungsdaten für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir  
diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung.
Leistungsbezogene Daten benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. Andernfalls kann die Leistung oder 
der Anspruch/die Schadensabwicklung nicht erbracht werden. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

2.2. Rechtliche Verpflichtung
Wir verarbeiten Ihre Stamm- und Zahlungsdaten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten oder unserer Beratungspflicht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

2.3. Berechtigte Interessen
Zur Erfüllung berechtigter Interessen der ADAC Versicherung AG und Dritter verarbeiten 
wir Ihre Stammdaten, Zahlungsdaten sowie leistungsbezogene Daten auf der Rechts-
grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu folgenden Zwecken:
•  Erkennung, Verhinderung und Aufklärung von Betrug, Straftaten und Revisionssicher-

heit zum Schutz vor Leistungsmissbrauch; insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur 
Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können;

•  Netz- und Informationssicherheit und Gewährleistung des IT-Betriebs;
•  Risikoprüfung oder -beurteilung zur Risikoverminderung und -vermeidung sowie  

Kostensicherheit;
•  zentralisierte Bearbeitung zur Arbeitsteilung und Effizienzsteigerung;
•  Bearbeitung rechtlicher oder anderer Anliegen (einschließlich potentieller Anliegen), 

die aus Ihrem Versicherungsverhältnis entstehen zur Rechtsverfolgung (gerichtliche 
Mahnverfahren und Klageverfahren) oder zur Abwehr von Ansprüchen und Offenlegung 
gegenüber Beratern und Beteiligten;

•  Austausch mit Auskunfteien und Einbeziehung von Inkassounternehmen als Dienstlei-
ster im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung einschließlich dem Austausch von 
Zahlungsinformationen; 

•  Provisionsabrechnung z. B. mit Agenten/Vermittlern zur Abwicklung des Vertragsver-
hältnisses mit Partnern, einschließlich Offenlegung ggü. den Provisionsberechtigten; 
Übermittlung Ihrer Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informatio-
nen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungsangelegenheiten benötigen. 
Zudem verarbeiten wir, wenn Sie sich uns gegenüber als Mitglied/Versicherungsnehmer 
identifiziert haben, Ihre Kontaktpunkte („sog. Touchpoints“) für eine Dauer von 85 Tagen. 
Als Touchpoint wird ein Kontakt eines ADAC Mitglieds/Versicherungsnehmers zum ADAC 
verstanden. Dazu zählen u. a. telefonische Kontakte zur ADAC Versicherung AG. Dabei 
erheben wir lediglich Informationen darüber, dass es einen Kontakt (Touchpoint) mit dem 
ADAC gegeben hat, um diesen bei der ADAC-internen Provisionierung der beteiligten 
Gesellschaften zu berücksichtigen;

•  Offenlegung von personenbezogenen Daten im Rahmen von Unternehmenstransakti-
onen (z. B. Umwandlungs-, Erwerbs- oder Veräußerungsvorgänge oder Joint Ventures) 
oder Finanzierungen an Interessenten und Finanzinstitute, um Risikoprüfungen, Unter-
nehmensbewertungen und die organisatorische Abwicklung der Transaktion ermögli-
chen zu können;

•  Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten sowie bestehenden Systemen 
und Prozessen, um Sicherheit, Effizienz, Verbesserungen zu erreichen; 

•  Wettbewerbsanalyse, Markt- und Meinungsforschung (über den Postweg) zur Erfüllung 
des wirtschaftlichen Eigeninteresses sowie Weiterentwicklung von Produkten  
(einschließlich übergreifender Analysen auch anhand von (pseudonymisierten) Daten 
anderer Gesellschaften unter der Marke "ADAC" im Rahmen des Data Warehouse, siehe 
unten).

•  eingeschränkte Speicherung der Daten aus Effizienzgründen, wenn eine Löschung  
wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig  
hohem Aufwand möglich ist;

•  Authentifizierung von Versicherungsnehmern durch Einsatz eines digitalen Sprach-
assistenten (Voicebot), welcher personenbezogene Daten flüchtig speichert und mit 
Hilfe eines Spracherkennungsalgorithmus mit Bestandsdaten abgleicht.

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir zudem zur Erstellung versicherungs-
spezifischer Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Vorgaben. Soweit zur Erstellung der Statistiken besondere Kategorien  
personenbezogener Daten verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grundlage von Art.  9 
Abs. 2 lit. j DSGVO i.V.m. § 27 BDSG. Die Daten aller mit einer ADAC Gesellschaft bestehen-
den Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispiels-
weise zur Beratung, hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder -ergänzung, für Kulanzent-
scheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten Versicherungsunterneh-
men (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-
daten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über 
das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass 
der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfül-
lung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung  
unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
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Für die Bekanntmachung von Produkten und Dienstleistungen nutzen wir Ihre Daten in 
folgendem Maße:
•  Post-Werbung für Produkte und Dienstleistungen der ADAC Versicherung AG sowie Post-

Werbung für Produkte und Dienstleistungen anderer Gesellschaften unter der Marke 
"ADAC" sowie der ADAC Regionalclubs und von Partnerunternehmen, bei denen wir Ihr 
Interesse an den Produkten dieser Unternehmen annehmen (insb. aufgrund von Koope-
rationen im Rahmen der ADAC Vorteilswelt). Ihre Daten werden dabei nicht an Gesell-
schaften unter der Marke "ADAC" sowie ADAC Regionalclubs oder Partnerunternehmen 
zu Werbezwecken übermittelt.

•  Auswertung von Interessen und Vorlieben der Mitglieder (sogenanntes "Profiling") in 
einer für Analysezwecke optimierten zentralen Datenbank („Data Warehouse“) zum 
Zweck der interessengerechten Post-Werbung. Hierbei entfaltet die automatisierte Ent-
scheidung über die Aussendung von Post-Werbung Ihnen gegenüber keinerlei rechtliche 
Wirkung. Insbesondere haben Sie Möglichkeiten, die beworbenen Produkte auch über 
andere Vertriebswege zu erhalten. Ihre Daten, d. h. Stammdaten, Vertragsdaten sowie 
leistungsbezogene Daten werden dabei in pseudonymisierter Form ausgewertet. 

Diese im Rahmen der berechtigten Interessen durchgeführten Analysen sowie die darauf 
basierende Post-Werbung unterscheiden sich u. a. im Hinblick auf den Austausch ihrer 
Daten sowie den Werbekanal (Post anstelle von E-Mail und Telefon) grundlegend von den 
umfangreicheren Analysen und Werbemaßnahmen (per E-Mail und Telefon) die auf Basis 
Ihrer Einwilligung durchgeführt werden dürfen. Letztere sind zu Ihrer Information nach-
folgend unter Ziff. 2.4 beschrieben.

Die berechtigten Interessen der ADAC Versicherung AG oder Dritten zur Verarbeitung  
Ihrer Daten zu den vorgenannten Zwecken umfassen dabei:
•  Einbeziehung von Spezialisten und arbeitsteilige Übertragung von Funktionen zur 

Effizienzsteigerung; 
• Allgemeine Geschäftsinteressen; 
• Einhaltung interner Bestimmungen oder Anforderungen;
• Pflege der Geschäftsbeziehungen zu Ihnen und Neumitgliedern; 
• Wirtschaftliche Interessen, insb. Absatzsteigerung;
• Führung interner Aufzeichnungen, Dokumentationsinteressen;
•  Schutz des ADAC gegen Betrug, Vertrauensbruch, Diebstahl von Unternehmenseigen-

tum bzw. gegen sonstige Arten von Finanz- bzw. Wirtschaftskriminalität; 
• Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der IT-Systeme;
• leistungsgerechte Provisionierung der am Vertrieb beteiligten ADAC-Gesellschaften.

2.4 Einwilligung
a) Sensible Daten 
Soweit sensible Daten (gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO, insbesondere Gesundheitsdaten) zur 
Durchführung der Leistungen oder Ansprüche/Schadensabwicklungen der Versiche-
rungen verarbeitet werden müssen, werden wir von der betroffenen Person vorab zusätz-
lich eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO einholen.
Falls erforderlich, werden wir mit Ihrer Einwilligung Ihre Gesundheitsdaten bei Ärzten, 
Pflegepersonen, Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflege-
heimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften 
und Behörden erheben und entsprechend eine Schweigepflichtentbindung einholen  
müssen (Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO i.V.m. § 213 VVG).

b) Werbung
Wir verarbeiten Daten, einschließlich solcher, die im Zusammenhang mit Ihrem Versiche-
rungsschutz oder auch der Vertragsdurchführung bei uns gespeichert sind, ausschließlich 
auf Basis Ihrer Einwilligung, um Ihnen per E-Mail oder Telefon passgenaue Informationen 
über aktuelle Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Hierzu tauschen wir 
diese Daten auch mit Gesellschaften unter der Marke "ADAC" aus. Außerdem werten wir 
und die weiteren in der Einwilligungserklärung genannten Unternehmen diese Informati-
onen im Wege eines Profilings aus, um eine Personalisierung der Werbemaßnahmen zu 
ermöglichen. Die Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen Einwilligung. 

Diese Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen dabei in gemeinsamer Verantwortlichkeit 
zwischen uns und sämtlichen in der jeweiligen Einwilligung genannten Gesellschaften 
unter der Marke "ADAC". Wir haben eine entsprechende Vereinbarung zur gemeinsamen 
Verarbeitung mit sämtlichen in der jeweiligen Einwilligung genannten Gesellschaften  
unter der Marke "ADAC" geschlossen.

Der Austausch Ihrer Daten ist dabei auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erlaubt. 

Details der gemeinsamen Verantwortung mit den jeweiligen, in der Einwilligung genann-
ten Gesellschaften unter der Marke "ADAC":

Prozess / IT System   Zuständigkeit
Erhebung der Einwilligung     Jede in der Einwilligung genannte Gesellschaft 

über ihre eigenen Kanäle, z. B. Antrag auf 
Mitgliedschaft

Speicherung und Verwaltung der 
Einwilligung und Widerrufe  

ADAC e.V. 

Speicherung der Daten      ADAC e.V., ADAC SE
Durchführung von Analysen ADAC e.V., ADAC SE
Erster Kontakt für Betroffenenrechte ADAC e.V.
Umsetzung von Betroffenenrechten ADAC e.V. / Jede in der Einwilligung genannte 

Gesellschaft
Durchführung von Werbung Jede in der Einwilligung genannte Gesellschaft

Was bedeutet das für Sie?
Auch wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, erfüllen wir und die jeweilige 
Gesellschaft unter der Marke "ADAC" jeweils die eigenen datenschutzrechtlichen Pflich-
ten. Wir haben für bestimmte Prozessabschnitte Zuständigkeiten zugewiesen, die in der 
voranstehenden Tabelle dargestellt sind. 

Ihre Datenschutzrechte, die in Ziffer 6 ausgeführt sind, können Sie entweder bei uns, oder 
bei jedem der in der jeweiligen Einwilligung genannten Gesellschaften unter der Marke 
"ADAC" geltend machen. Die Kontaktdaten finden Sie in der jeweiligen Einwilligung. Wir 
und die in der jeweiligen Einwilligung genannten Gesellschaften unter der Marke "ADAC" 
informieren uns unverzüglich gegenseitig über von Betroffenen geltend gemachte Rech-
te. Wir stellen einander sämtliche für die Beantwortung von Auskunftsersuchen notwen-
digen Informationen zur Verfügung. Um Ihnen und uns den Prozess zu vereinfachen, ha-
ben wir untereinander vereinbart, dass der ADAC e.V. Ihre erste Anlaufstelle sein soll. Wir 
bitten Sie daher, sich an den ADAC e.V. zu wenden, soweit Sie Fragen haben oder Ihre 
Datenschutzrechte geltend machen wollen.

ADAC e.V., Mitgliederservice, Hansastraße 19, 80686 München, 
oder E-Mail: service(at)adac.de

c) Widerruf
Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit formlos widerrufen. Der Widerruf einer 
Einwilligung wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt 
sind, sind davon nicht betroffen und bleiben rechtmäßig. Wenn Sie einen Widerruf einrei-
chen möchten, können Sie sich an die unten unter „Kontakt“ genannte Adresse wenden.

2.5 Zweckänderung
Sofern neben den bereits bestehenden Zwecken andere Zwecke zur Datenverwendung 
entstehen, prüfen wir, ob diese weiteren Zwecke noch im Rahmen der ursprünglichen 
Erhebungszwecke erfasst und damit vereinbar sind. Ist dies nicht der Fall, werden wir Sie 
über eine solche Zweckänderung informieren. Liegt keine anderweitige Rechtsgrundlage 
für die weitere Datenverwendung vor, werden wir die Daten nicht ohne Ihre Einwilligung 
verarbeiten.

3. Empfänger Ihrer Daten
Um die unter Ziffer 2 beschriebenen Zwecke zu erfüllen, übermitteln wir Ihre Daten  
neben den bereits in Ziffer 2 genannten Empfängern an die folgenden Empfänger: 
•  Dienstleister (z. B. Callcenter, IT-Unternehmen, Mobilitätspartner, Gesellschaften unter 

der Marke "ADAC"). Diese verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten weisungsgebun-
den im Auftrag des ADAC als unsere Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.

•  Behörden (z.B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden), Sozialversicherungs-
träger, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Gerichte, Gutachter.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils  
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter "adac.de/dienstleister-versicherung" 
entnehmen.

4. Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen den ADAC und/oder Gesellschaf-
ten unter der Marke "ADAC" geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungs-
frist von drei bis zu dreißig Jahren). Zudem werden die personenbezogenen Daten gespei-
chert, soweit und solange der ADAC dazu gesetzlich verpflichtet ist. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsge-
setzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahre.

5. Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des EWR
Wir planen, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte mit Sitz außerhalb der EU und des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu übermitteln, einschließlich den USA. Soweit 
eine entsprechende Übermittlung in einen Drittstaat durchgeführt wird, erfolgt eine sol-
che nur auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission 
oder auf Basis von anderen angemessenen Schutzmaßnahmen, wie Standarddatenschutz-
klauseln der Europäischen Kommission, verbindliche interne Datenschutzvorschriften, 
genehmigte Verhaltenskodizes oder Zertifizierungsverfahren, oder einer Ausnahmerege-
lung nach Art. 49 DSGVO. Dies gilt jeweils, soweit erforderlich, einschließlich weiterer 
Schutzmaßnahmen, wie der Verschlüsselung Ihrer Daten. Für weitere Einzelheiten über 
die bestehenden Schutzmaßnahmen oder ggf. eine Kopie davon, setzen Sie sich bitte ein-
fach unter den oben genannten Informationen mit uns in Verbindung oder wenden Sie 
sich an unseren Datenschutzbeauftragten.

6. Ihre Rechte
Sie können bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzung folgende Rechte  
ausüben:
•  Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten gem. 

Art.  15 DSGVO. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, die  
geplante Speicherdauer und die Herkunft Ihrer nicht direkt bei Ihnen erhobenen Daten 
verlangen;

•  Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung unvollständiger Daten 
gem. Art. 16 DSGVO;

•  Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten gem. Art. 17 DSGVO, soweit keine 
gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen oder anderen gesetzlichen 
Pflichten oder Rechte zur weiteren Speicherung einzuhalten sind;
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•  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 18 DSGVO;
•  Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art.  20 DSGVO, d.  h. das Recht, von Ihnen zur 

Verfügung gestellte und bei uns über Sie gespeicherte Daten in einem gängigen,  
maschinenlesbaren Format übertragen zu bekommen oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen;

•  Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung gem. Art. 7 DSGVO;
•  Recht auf Widerspruch hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

gem. Art. 21 DSGVO. Für weitere Informationen beachten Sie die weiteren Informatio-
nen in dem Kasten weiter unten;

•  Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mitgliedstaat 
Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaß-
lichen Verstoßes zu (Art. 77 DSGVO). Die für den ADAC Versicherung AG zuständige  
Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach, 
Tel.: 0981 18 00 93 0, Fax: 0981 18 00 93 800

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
1.  Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die auf-

grund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer  
Interessenabwägung) oder Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im  
öffentlichen Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt auch für 
ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

2.  Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

3.  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um Direktwerbung zu be-
treiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit das 
Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit 
es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen Widerspruch werden 
wir für die Zukunft beachten, d. h. Ihre Daten nicht mehr für Zwecke der Direkt-
werbung bzw. des Profiling verarbeiten, wenn Sie der Verarbeitung für diese 
Zwecke widersprechen.

Der Widerspruch kann formlos an die ADAC Versicherung AG eingereicht werden. 

Um Ihnen und uns die Umsetzung des Widerspruchs zu erleichtern, können Sie 
Ihren Widerspruch, idealerweise unter Angabe Ihrer Kunden- oder Mitgliedsnum-
mer, per Post oder E-Mail an den ADAC e.V. als unseren Dienstleister richten.

ADAC e.V., Mitgliederservice, Hansastraße 19, 80686 München oder E-Mail: 
service(at)adac.de:
• Betreff „Werbewiderspruch“ und/oder
• Betreff „Profiling/Data Warehouse zu Werbezwecken“ und/oder
• Betreff „Widerspruch/berechtigte Interessen“ 

Der Antrag auf Umsetzung Ihrer Rechte kann formlos gegenüber der ADAC Versicherung 
AG erfolgen. 
Um Ihnen und uns die Umsetzung zu erleichtern, können Sie für die Umsetzung Ihrer 
Rechte unter Angabe Ihrer Kunden- oder Mitgliedsnummer per Post oder E-Mail an den 
ADAC e.V. als unseren Dienstleister wenden:

ADAC e.V., Mitgliederservice, Hansastraße 19, 80686 München, oder 
E-Mail: service(at)adac.de

7. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Die von Ihnen im Laufe der Antragstellung erteilten Angaben nehmen wir als Grundlage 
für eine automatisierte Entscheidung über das Zustandekommen des Versicherungsver-
trages. 
Automatisierte Entscheidungen über Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistungen beru-
hen auf den mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen, wie dem Versiche-
rungsvertrag und den Versicherungsbedingungen.
Ihnen steht das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwort-
lichen, auf Darlegung des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung 
zu.
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 Besondere Informationen
–  Die ADAC Reise-Haftpflichtversicherung für Gäste aus dem Ausland (im Folgenden  

Incoming-Haftpflichtversicherung genannt) gibt es für einen vorübergehenden Aufent-
halt im versicherten Geltungsbereich von 1 Monat und bis zu höchstens 12 Monate.  
Der Abschluss ist nur vor Einreise bzw. innerhalb eines Monats nach Einreise in den 
versicherten Geltungsbereich zulässig.

–  Der Gastgeber mit ständigem Wohnsitz in Deutschland kann die Incoming-Haftpflicht-
versicherung als Einzelvertrag für seinen Gast abschließen. Versicherungs nehmer ist 
der Gastgeber in Deutschland, versicherte Person ist ausschließlich der Gast.

–  Versicherbar sind ausländische Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz außerhalb 
Deutschlands. Deutsche Staatsbürger können versichert werden, wenn sie seit mehr als 
2 Jahren ihren ständigen Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben.

–  Unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn und soweit es uns auf Grund geltender gesetzlichen Bestimmungen verboten ist, 
Versicherungen bereit zu stellen oder Versicherungsleistungen zu erbringen. Insbeson-
dere handelt es sich dabei um Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der  Bundesrepublik Deutschland. Das gleiche gilt 
für die durch die Vereinigten Staaten von Amerika erlassenen Sanktionen und Embar-
gos, soweit diese mit europäischen oder deutschen Rechtsvorschriften vereinbar sind.

–  Es gilt deutsches Recht.

–  In diesen Vertragsbestimmungen und allen anderen Dokumenten wenden wir uns an 
alle Geschlechter (m/w/d). Soweit grammatikalisch männliche, weibliche oder neutrale 
Personenbezeichnungen verwendet werden, dient dies allein der besseren Lesbarkeit.

 Versicherungsbedingungen
(Stand 01.07.2021)

I. Der Versicherungsschutz (§§ 1–4)
§ 1 Gegenstand der Versicherung, allgemeine Bestimmungen, versicherter 
 Geltungsbereich
1.  Der Versicherer stellt die versicherte Person von Ansprüchen frei, die von einem Drit-

ten gegen sie auf Grund ihrer Verantwortlichkeit für eine während der Versicherungs-
zeit eintretende Tatsache geltend gemacht werden oder wehrt unberechtigte Ansprü-
che ab. Der Versicherer gewährt der versicherten Person Versicherungsschutz für den 
Fall, dass sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schaden ereignisses, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von 
Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen 
(Sach schaden) zur Folge hatte, für diese Folgen auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in An-
spruch genommen wird.

2.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht der versicherten 
Person als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens (versichertes Risiko) 
mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehren-
amtes), einer verantwortlichen Betätigung in  Vereinigungen aller Art oder einer unge-
wöhnlichen und gefährlichen Be schäftigung. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
daher insbesondere auf Gefahren:

 –  als Radfahrer,
 –  bei der Ausübung von Sport (z. B. Skifahren, Snowboarden, Inline-Skaten, ausgenom-

men die Jagd);
 –  als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken – Haftpflichtansprüche 

der Tierhalter oder -eigentümer sind nicht versichert;
 –  als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren und gezähmten Kleintieren, nicht 

 jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren 
sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaft lichen Zwecken gehalten 
werden.

  Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos hat die versicherte Person 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen; der Versicherer kann den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen.

  Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die durch die Änderung bestehender 
oder durch Erlass neuer Rechtsnormen eintreten, gilt Folgendes: 

  Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand 
 wieder hergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

3.  Versicherbar sind Personen mit ständigem Wohnsitz im Ausland, die sich 
 vorübergehend im versicherten Geltungsbereich aufhalten,

 a)  mit ausländischer Staatsangehörigkeit
 b)  mit deutscher Staatsangehörigkeit, wenn sie seit mehr als zwei Jahren ihren stän-

digen Wohnsitz im Ausland haben. Für Personen, die die deutsche und eine aus-
ländische Staatsbürgerschaft haben, gilt dies ebenfalls.

4.  Versicherungsschutz besteht für den vorübergehenden Aufenthalt im Schengen-Raum 
(versicherter Geltungsbereich).

5.  Kein Versicherungsschutz besteht in dem Land, in dem der Gast seinen ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Hat der Gast seinen ständigen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Land des Schengen-Raums, so besteht erst ab 
Einreise in ein anderes Land des Schengen-Raums Versicherungsschutz. Muss der Gast 
während seines vorübergehenden Aufenthalts im versicherten Geltungsbereich mel-
derechtliche Vorschriften erfüllen, so begründet er damit keinen ständigen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt.

§ 2 Abschluss und Dauer des Versicherungsvertrages
Die Vertragsdauer beträgt mindestens 1 Monat und insgesamt höchstens 12 Monate. Bei 
einer Verlängerung des vorübergehenden Aufenthalts kann die Vertragsdauer bis spätes-
tens eine Woche nach deren Ablauf auf insgesamt höchstens 12 Monate ausgedehnt wer-
den. Die Vereinbarung einer Vertragsdauer über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus ist 
auch nicht möglich, indem vor oder bei Einreise oder später mehrere Versicherungs-
verträge abgeschlossen werden. Werden trotzdem mehrere Versicherungsverträge über  
die Vertragshöchstdauer von 12 Monaten hinaus abgeschlossen, besteht für den über  
12 Monate hinaus gehenden Zeitraum kein Leistungsanspruch. Der entsprechende Beitrag 
wird  zurückerstattet. Bei einer Verlängerung des Vertrages in zulässigem Rahmen  
besteht Versicherungsschutz für neue Schadenfälle, die nach Beginn der Verlängerung 
eingetreten sind, wenn der Beitrag rechtzeitig gezahlt wurde.
Sofern bei der Einreise in Deutschland ein gültiger Versicherungsvertrag bei  einem ande-
ren Versicherer abgeschlossen worden ist, kann eine Anschluss versicherung bis spätes-
tens eine Woche nach Ablauf der ersten Versicherung abgeschlossen werden. Ein Nach-
weis über die vorherige Versicherung muss  dabei vorgelegt werden. Die Versicherungs-
dauer darf unter Anrechnung der Vorversicherung insgesamt 12 Monate nicht übersteigen.

§ 3  Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, Zahlung des  
Erstbeitrages, Umfang des Versicherungsschutzes

I.
1.  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-

punkt, jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages, nicht vor Zahlung des 
Beitrages und nicht vor Einreise in den versicherten Geltungsbereich. Der Zeitpunkt 
des Grenzübertritts in den versicherten Geltungsbereich ist auf Verlangen nachzuwei-
sen. Für Schadensfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, 
wird nicht geleistet.

2.  Der Versicherungsschutz endet mit Ablauf des Versicherungsvertrages oder mit Wirk-
samwerden einer Kündigung.

II.
1.  Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versiche-

rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.
2.  Der Beitrag wird sofort nach Abschluss des Vertrages, der Vertragsverlängerung oder 

des Anschlussvertrages fällig. 
3.  Zahlt der Versicherungsnehmer den Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 

vom Vertrag zurück treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist, außer der 
Versicherungs nehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

4.  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als recht-
zeitig, wenn der Beitrag innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellungs datum des Versiche-
rungsscheines eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht. 

  Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmer vom Versiche-
rer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer Zahlungsaufforderung des Versicherers in Textform erfolgt.

  Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht ein-
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
SEPA-Lastschriftverfahrens zu verlangen.

III.
1.  Die Leistungspflicht des Versicherers umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Ab-

wehr unberechtigter Schadenersatzansprüche sowie die Freistellung der versicherten 
Person von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. Berechtigt sind Schaden-
ersatzansprüche dann, wenn die versicherte Person aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und 
der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die von der 
ver sicherten Person ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkennt-
nis oder Vergleich bestanden hätte. 

  Ist der Schadenersatzanspruch der versicherten Person mit bindender Wirkung für den 
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer die versicherte Person binnen zwei Wo-
chen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen  unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestel-
lung eines Verteidigers für die versicherte Person von dem Versicherer gewünscht 
oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen, gegebenen-
falls die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

  Hat die versicherte Person für eine aus einem Versicherungsfall geschuldete Rente 
Kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihr die Abwendung der Vollstreckung einer 
gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelas-
sen, so ist der Versicherer an ihrer Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
ver pflichtet.

2.  Die Gesamtleistung für alle Schadenereignisse während des jeweils ab geschlossenen 
Versicherungszeitraumes ist auf die einmalige maximale  Deckungssumme von 
1.000.000,– Euro begrenzt.

3.  Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den Anspruch zwi-
schen der versicherten Person und dem Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger, 
so führt der Versicherer den Rechtsstreit im Namen der  versicherten Person auf seine 
Kosten.

4.  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet (vgl. aber Ziff. IV.1).

IV.
1.  Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, so hat der Versicherer 

die Prozesskosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe der 
 Ansprüche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem 
 Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. Der Versicherer ist in solchen Fällen 
berechtigt, durch Zahlung der Versicherungs summe und seines der Versicherungs-
summe entsprechenden Anteils an den bis dahin erwachsenen Kosten sich von weite-
ren Leistungen zu befreien.

2.  Hat die versicherte Person an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und 
 übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus demselben Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu  leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Rest betrages zum Kapitalwert der Rente vom 
 Versicherer erstattet. Der Rentenwert wird auf der Grundlage der von der Deutschen 
Aktuarvereinigung e.V. entwickelten Sterbetafeln DAV 1997 Männer und Frauen und 
unter Zugrundelegung des Rechnungszinses, der die tatsächlichen Kapitalmarktzinsen 
in Deutschland berücksichtigt, berechnet. Hierbei wird der arithmetische  Mittelwert 
über die jeweils letzten 10 Jahre der Umlaufrenditen der öffent lichen Hand, wie sie  
von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht werden, zugrunde gelegt. Nachträg liche 
Erhöhungen oder Ermäßigungen der Rente werden zum Zeitpunkt des ursprünglichen 
Rentenbeginns mit dem Barwert einer aufgeschobenen Rente nach der genannten 
Rechnungsgrundlage berechnet. Für die Berechnung von Waisenrenten wird das voll-
endete 18. Lebensjahr als frühestes Endalter vereinbart. Für die Berechnung von Ge-
schädigtenrenten wird bei unselbständig Tätigen das vollendete 65. Lebensjahr als 
Endalter vereinbart, sofern nicht durch Urteil, Vergleich oder eine  andere Festlegung 
etwas anderes bestimmt ist oder sich der Festlegung  zugrunde gelegte Umstände 
 ändern. Für die Berechnung des Betrages, mit dem sich die versicherte Person an 
 laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Ver-
sicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversi-
cherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit  ihrem vollen Betrag 
von der Ver sicherungssumme abgesetzt.

3.  Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch 
 Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand der ver sicherten Per-
son scheitert, so hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehr aufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.
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sonders Gefahr drohende Umstände, deren Beseitigung der Ver sicherer billigerweise 
(zumutbar) verlangen konnte und verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weite-
res als besonders Gefahr drohend.

4.  Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der Übertragung einer Krank-
heit der versicherten Person entsteht, sowie Sachschaden, der durch Krankheit der der 
versicherten Person gehörenden, von ihr gehaltenen oder veräußerten Tiere entstan-
den ist.

5.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den von der versicherten Person (oder  
in ihrem Auftrage oder für ihre Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten 
 Arbeiten oder Sachen infolge einer in der Herstellung oder  Lieferung liegenden  
Ursache entstehen.

II. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6)

§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers der versicherten Person, Verfahren
1.  Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, das Haftpflicht-

ansprüche gegen die versicherte Person zur Folge haben könnte.
  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 13) unverzüglich, spätestens innerhalb 

einer Woche, in Textform anzuzeigen. 
  Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid 

erlassen, so hat der Versicherungsnehmer/die versicherte Person dem Versicherer un-
verzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er/sie den Versicherungsfall selbst bereits 
angezeigt hat. 

  Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber der versicherten Person geltend, 
so ist diese zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs 
 verpflichtet. 

  Wird gegen die versicherte Person ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die 
 Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihr gerichtlich der Streit verkündet, so hat sie 
außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, 
einer einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

2.  Der Versicherungsnehmer/die versicherte Person ist verpflichtet, unter Beachtung der 
Weisungen des  Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadensfalls dient, so-
fern dabei nichts Unbilliges zugemutet wird. Der Versicherer ist bei der Abwehr des 
Schadens  sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen, ihm sind 
ausführ liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, 
welche auf den Schadensfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versi-
cherers für die Beurteilung des Schadensfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden.

3.  Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so hat der Versicherungs-
nehmer/die versicherte Person die Prozessführung dem Versicherer zu überlassen, 
dem von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von 
diesem oder dem  Versicherer für nötig erachteten Aufklärungen zu geben.  Gegen 
Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf  Schadenersatz ist, 
ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben 
oder es sind die erforderlichen Rechtbehelfe zu  ergreifen.

4.  Wenn die versicherte Person infolge veränderter Verhältnisse das Recht erlangt, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist sie verpflich-
tet, dieses Recht auf ihren Namen von dem Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestim-
mungen unter Ziff. 2 bis 3 finden entsprechende Anwendung.

5.  Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs 
ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers/
der versicherten Person abzugeben.

§ 6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
I. 
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert die versicherte 
Person ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der 
ver sicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.
Weist die versicherte Person nach, dass sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang, der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn die versicherte Person die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat.

ll.
Wird eine Obliegenheit, die vor Eintritt des Versicherungsfalles oder zur Gefahren-
verhütung/-verminderung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist  zumindest grob 
fahrlässig verletzt, kann der Versicherer von seinem Recht  Gebrauch  machen, den Vertrag 
 innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos zu kündigen. 

III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7–13)

§ 7  Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des  Versicherungsanspruchs
1.  Alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen 

Bestimmungen gelten in gleicher Weise auch für die versicherte Person. Die Ausübung 
der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsneh-
mer zu; dieser bleibt neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenhei-
ten  verantwortlich.

2.  Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst gegen die versicherte Person sowie 
 Ansprüche von versicherten Personen untereinander sind von der Versicherung ausge-
schlossen.

3.  Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen Feststellung ohne aus-
drückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver pfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

§ 8 Vertragsdauer, Kündigung
I. 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

II. 
Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn von dem Versicherer auf-
grund eines Versicherungsfalls eine Schadenersatzzahlung geleistet oder der Haftpflicht-
anspruch rechtshängig geworden ist. Die Kündigung muss dem Vertragspartner  
spä testens einen Monat nach der Schadenzahlung oder der Rechtshängigkeit des  
Haftpflichtanspruchs zugegangen sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine  
Kündigung sofort nach dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 

V. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
1.  Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder 

Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden, die durch den 
 Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

2.  Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch von

 2.1.  Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
  –  die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und
  –  deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und
  –  für die keine Versicherungspflicht besteht.
 2.2.  Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote oder Surf bretter und 

eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Außen-
bordmotoren – oder Treibsätzen.

 2.3.  ferngelenkten Modellfahrzeugen.

§ 4 Einschränkungen/Ausschlüsse

I. Es besteht kein Versicherungsschutz für:
1.  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer Zusagen über 

den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht der versicherten Person hinausgehen.
2.  Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Bezüge, Verpfle-

gung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbehinderung, Für sorgeansprüche sowie 
Ansprüche aus Tumultschadengesetzen.

3.  Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahr-
zeug-Rennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorbereitungen  hierzu (Training).

4.  Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmähliche Einwir-
kung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub u. dgl.), ferner durch Abwässer, Schwamm bildung, Senkungen von 
Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), 
durch Erdrutsche, Erschütterungen infolge Rammarbeiten, durch Überschwemmungen 
stehender oder fließender Gewässer sowie aus Flurschaden durch Weidevieh und aus 
Wildschaden.

5.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus 
 ergebenden Vermögensschäden,

 a)  die die versicherte Person gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.

 b)  die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der versicherten Person an 
oder mit diesen Sachen (z. B. Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung u. dgl.) 
 entstanden sind.

 c)  die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der versicherten Person ent-
standen sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich um  unbewegliche Sachen 
handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 
haben. 

  6.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zu-
sammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radioakti-
ven Substanzen, emittierte Alpha-, Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder 
in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.*

*  Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kern-
anlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

  7.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus 
ergebenden weiteren Schäden.

  8.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um  Schäden aus 

 a)  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 
 b)  Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
 c)  Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
 d)  Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
  9.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechts-

verletzungen.
10.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereig-

nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben.

II. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche
–  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt,  Minderung, 

aus Schadenersatz statt der Leistung;
–  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchführen zu können; 
–  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausblei-

bens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
–  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertrags-

erfüllung;
–  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
–  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt.

III. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:
1.  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 

 haben.
2. Haftpflichtansprüche
 a)  aus Schadensfällen von Angehörigen der versicherten Person sowie aus Schadens-

fällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die mit ihm in häuslicher 
 Gemeinschaft leben;

 b)  von gesetzlichen Vertretern oder Betreuern geschäftsunfähiger oder beschränkt 
 geschäftsfähiger und betreuter Personen;

 c)  von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfähiger Han-
delsgesellschaften;

 d)  von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder öffent lichen 
Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine;

 e) von Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.
  Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnergesetzes 

oder vergleichbare Partnerschaften nach dem Recht anderer  Staaten, Eltern und Kin-
der, Adoptiveltern, -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Geschwister des Ehegatten, 
Geschwister des Lebenspartners im  Sinne des Lebenspartnergesetzes oder vergleich-
bare Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Stiefeltern, -kinder, Großeltern 
und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern, -kinder, (Personen, die durch ein 
familienähn liches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder mit-
einander verbunden sind). Die Ausschlüsse unter b) bis e) erstrecken sich auch auf 
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, wenn sie mit-
einander in häuslicher Gemeinschaft leben.

3.  Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass die versicherte Person be-
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Monats in Textform geltend machen. Die Frist beginnt mit dem  Zeitpunkt, zu dem er 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abge-
ben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff 1. bis 5. nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat.

III.
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Ge-
fahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versiche-
rer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der  Anfechtungserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 11 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 12 Gerichtsstände
1.  Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer erhoben werden, 

können vor den Gerichten des Mitgliedsstaates der Europäischen Union erhoben wer-
den, in dem Versicherer seinen Sitz hat oder vor dem Gericht des Ortes in der Europäi-
schen Union, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat.

2.  Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei dem für den 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben werden.

3.  Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt außerhalb Deutschlands verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
 Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt das Gericht als ver-
einbart, das für den  Geschäftssitz des Versicherers örtlich zuständig ist.

§ 13 Anzeigen und Willenserklärungen
1.  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzu-

geben. Sie sind an die Hauptverwaltung des Versicherers zu richten.
2.  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 

mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Ver sicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem 
sie ohne die Anschriftenänderung bei regel mäßiger Beförderung dem Versicherungs-
nehmer zugegangen sein würde.

kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode wirksam wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam. 
Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, 
der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 9 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die  Fristberechnung 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 10 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
I.
1.  Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter sind verpflichtet, dem Versiche-

rer bei Abgabe ihrer Vertragserklärung alle ihnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stände in Textform  wahrheitsgemäß und vollständig bezogen auf die im Versiche-
rungsantrag gestellten Fragen zu beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstände, 
die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. Ein Umstand, nach dem der Versicherer 
ausdrücklich vor der Vertragserklärung gefragt hat, ist anzuzeigen.

2.  Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Versicherungsnehmer oder von 
 einem Vertreter ohne Vertretungsvollmacht geschlossen und kennt dieser den gefahr-
erheb lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als 
habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

II.
1.  Eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung o.g. Anzeigepflichten, zu den gefah-

rerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten. 

2.  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn er die nicht angezeigten gefahrerheb-
lichen Umstände oder deren unrichtige Anzeige kannte.

3.  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige-
pflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.

4.  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
5.  Im Fall des Rücktritts sind Versicherer und Versicherungsnehmer verpflichtet, die 

 empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Ist der Versicherungsfall bereits einge-
treten, darf der Versicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der Leis-
tung  Einfluss gehabt hat. Der Versicherer behält aber seinen Anspruch auf den Teil des 
Beitrages, der im Zeitpunkt des Rücktritts der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

  Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer An-
zeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform kündi-
gen. 

  Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

6.  Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 1. bis 5. zustehenden Rechte innerhalb eines 



– 11 –

 
ADAC Versicherung AG

Ihr  Kontakt  zur  
ADAC Reise-Haftpflichtversicherung 
für Gäste aus dem Ausland

Vertragsservice
  +49 89 76 76 50 30
  reisekrankenversicherung@adac.de

Schadenservice
  +49 89 76 76 36 30 

Schadenmeldung: 
  adac.de/schaden-incoming 
  trs-service@adac.de 


